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Der einfachste Weg zur GmbH 

Mit der Einführung eines Musterprotokolls 
im Zuge der GmbH-Reform werden Grün-
dungen in vielerlei Hinsicht erleichtert – 
 allerdings nur in unkomplizierten Fällen. 

Die neue Satzung gibt es sowohl für Ein-
personen- als auch für Mehrpersonenge-
sellschaften. Sie kann verwendet werden, 
wenn es sich um Bargründungen handelt 
und nicht mehr als drei Gesellschafter sowie 
maximal ein Geschäftsführer beteiligt sind. 
In solchen Fällen müssen nicht wie bisher 
drei getrennte Protokolle über Satzung, Ge-
schäftsführerbestellung und Gesellschafter-
Liste angefertigt werden. Sie sind bereits im 
Musterprotokoll enthalten. 

Gebühren
Das bedeutet niedrigere Gebühren, wenn 
das Stammkapital die bisherige Grenze von 
25.000 Euro unterschreitet. Die Satzung 
muss nämlich nach wie vor notariell beur-
kundet werden. 

Mindesteinzahlung
Die Anmeldung einer GmbH kann nur er-
folgen, wenn mindestens die Hälfte des 
Stammkapitals eingezahlt wurde. Bei Ein-
Personen-Gründungen verlangte das bisher 
geltende Recht zudem, dass über den noch 
ausstehenden Betrag eine Sicherheit zu be-
stellen war.  Die Anforderung der Sicherheit 
wurde nun aufgehoben. Das bedeutet für 
die Einmanngesellschaft eine Halbierung 
der Einzahlungspflicht.

Fazit
Der Einstieg in die Rechtsform GmbH ist 
wesentlich erleichtert worden. Die Muster-
satzung findet sich im Anhang zum GmbH-
Gesetz und kann im Internet abgerufen wer-
den (www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/).

Der einfachste Weg zur GmbH 
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Der einfachste Weg zur GmbH 

Gründen ab einem Euro 

Gründen ab einem Euro 

Existenzgründern wird der Zugang zur ei-
genen Firma künftig wesentlich erleichtert. 
Neben der GmbH, für die ein Mindest-
stammkapital in Höhe von 25.000 € aufge-
bracht werden muss, können sich Gründer 
jetzt auch für die so genannte haftungsbe-
schränkte Unternehmergesellschaft (UG) 
entscheiden.

Eine Unternehmergesellschaft kann theore-
tisch schon mit 1  € Stammkapital gegrün-
det werden. Um zu signalisieren, dass keine 
vollwertige GmbH auftritt, muss lediglich 
die Bezeichnung „Unternehmergesellschaft 
(haftungsbeschränkt)“ bzw. „UG (haftungs-
beschränkt)“ geführt werden. Bei der UG 

handelt es sich nicht um eine neue Rechts-
form, sondern um eine GmbH, die ohne das 
gesetzliche Mindeststammkapital gegrün-
det werden kann. Ihre Anmeldung muss 
nach wie vor von einem Notar beurkundet 
werden. Dies kommt aber umso günstiger, je 
niedriger das Stammkapital ist. Das Stamm-
kapital ist bei der UG in Geld zu erbringen. 
Sacheinlagen sind ausgeschlossen.

Die Auffüllung des Stammkapitals
Die neue Gesellschaftsform ist nicht als dau-
erhafte Rechtsform angelegt, sondern soll 
langsam in eine GmbH überführt werden. 
Um das sicherzustellen, darf ein etwaiger 
Gewinn der UG nicht vollständig an die Ge-
sellschafter ausgeschüttet werden. Jedes 
Jahr ist mindestens ein Viertel des um et-
waige Verlustvorträge gekürzten Gewinns 
in der Firma zu belassen. Hierdurch soll 
die Unternehmergesellschaft im Laufe der 
Zeit das Mindeststammkapital einer GmbH 
ansparen. Erreicht das Kapital der UG die 
25.000-€-Grenze, entfallen die Beschrän-
kungen und es kann durch notarielle An-
meldung in eine normale GmbH umfirmiert 
werden.

Die GmbH-Rechtsreform
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Lockerung bei Haftungsbeschränkungen 

Lockerung bei Haftungsbeschränkungen 

Durch die GmbH-Reform werden die Haf-
tungsbeschränkungen für GmbHs neu 
geregelt. Wir stellen die wichtigsten Ände-
rungen vor. 

Stammeinlagen
Nach bisherigem Recht musste der Ge-
schäftsführer bei der Anmeldung der Gesell-
schaft versichern und auf Verlangen nach-
weisen, dass die vereinbarten Stammeinla-
gen erbracht sind. Nach neuem Recht kann 
die Genehmigungsbehörde die Vorlage von 
Einzahlungsbelegen nur dann verlangen, 
wenn es erhebliche Zweifel an der Richtig-
keit der abgegebenen Erklärung hat. Wur-
de eine Sacheinlage vereinbart, beschränkt 
sich die Werthaltigkeitsprüfung darauf, ob 
eine nicht unwesentliche Überbewertung 
vorliegt. 

Verdeckte Sacheinlage
Diese liegt vor, wenn eine Leistung an einen 
Gesellschafter vereinbart wurde, die wirt-
schaftlich einer Rückzahlung der Geldein-
lage entspricht (z.B. Kauf von Vermögens-
gegenständen vom Gesellschafter) und dies 
bei der Gründung/Kapitalerhöhung bereits 

geplant war. Nach bisherigem Recht galt 
die Bareinlage in vollem Umfang als nicht 
erbracht, nach neuem Recht wird der Wert 
der verdeckten Sacheinlage auf die Einlage-
pflicht angerechnet. 

Aus steuerlichen Gründen sei aber trotzdem 
vor verdeckten Sacheinlagen gewarnt. Wird 
nämlich eine ertragstarke Einzelfirma in eine 
GmbH eingebracht, kann das Finanzamt 
 eigene Ermittlungen zum Wert der Firma 
 anstellen und diesen Wert der Besteuerung 
zugrunde legen. Eine rechtlich saubere Lö-
sung durch offene Sacheinlage ist in solchen 
Fällen dringend anzuraten. 
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Lockerung bei Haftungsbeschränkungen 

Die GmbH-Rechtsreform

Hin- und Herzahlen
Es geht dabei um Fälle, in denen sich die 
Gründer den bar geleisteten Geldbetrag als 
Darlehen zurückzahlen. Bisher galt die Einla-
ge von vorneherein als nicht geleistet. Jetzt 
gilt die Einlage dann als erfüllt, wenn die 
Rückzahlung an den Gesellschafter durch 
 einen werthaltigen Rückgewähranspruch 
gedeckt ist und der Anspruch jederzeit durch 
Kündigung der Gesellschaft fällig gestellt 
werden kann.

Wegfall Eigenkapital ersetzender 
Darlehen 
Hat ein Gesellschafter einer GmbH ein Dar-
lehen gewährt, obwohl ein ordentlicher 
Kaufmann Eigenkapital zugeführt hätte (Kri-
senfall), wurden die Mittel nach bisherigem 
Recht als Eigenkapital ersetzendes Darlehen 
gewertet. Das hatte zur Folge, dass der Ge-
sellschafter im Insolvenzfall erst nach allen 
anderen Gläubigern bedient wurde. Rück-
zahlungen solcher Darlehen galten als ver-
botene Auszahlung des zur Erhaltung des 
Stammkapitals erforderlichen Vermögens. 
Nach neuem Recht gelten alle Darlehen 
eines Gesellschafters unabhängig davon, ob 
sie in der Krise gewährt wurden, nicht mehr 
als Eigenkapital.  Sie sind jedoch im Falle ei-
ner Insolvenz als nachrangige Schulden der 
Gesellschaft zu werten. Rückzahlungen auf 
solche Darlehen innerhalb eines Jahres vor 
Insolvenz sind nach der Neuregelung an-
fechtbar. 

Fazit
Die Reform des GmbH-Rechts sollte die 
Rechtsform für den Mittelstand interessanter 
machen. Dies ist unter anderem auch durch 
die Erleichterung bei der Umwandlung eines 
Einzelunternehmens gelungen. Im Gegen-
satz zur früher notwendigen aufwändigen 
und kostspieligen Prüfung der Werthaltigkeit 
der Einzelfirma  soll zukünftig nur bei berech-
tigten Zweifeln am Wert nachgehakt werden.

Die Rechtsänderung hat vermutlich Auswir-
kung auf die steuerliche Berücksichtigung 
von Verlusten beim Gesellschafter, falls er bei 
Insolvenz der GmbH sein Darlehen nicht zu-
rückerhält.. Hier sollte dringend steuerlicher 
Rat eingeholt werden. 
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Anders als bei Einmanngesellschaften emp-
fiehlt es sich bei einem Gesellschaftsvertrag 
mit mehreren Gesellschaftern einige Punkte 
zu beachten. Die wichtigsten haben wir zu-
sammengestellt:

 ➔ Enge oder weite Auslegung des Gegen-
stands eines Unternehmens 

 ➔ Höhe des Stammkapitals und Verteilung 
der Stammeinlagen auf die einzelnen 
Gesellschafter

 ➔ Fragen der freien Verfügungsberechti-
gung der Gesellschafter über ihren Ge-
schäftsanteil 

 ➔ Modalitäten der Bestellung von Ge-
schäftsführern

 ➔ Abhaltung, Einberufung, Fristsetzung, 
Teilnehmerkreis und Beschlussfähigkeit 
von Gesellschafterversammlungen 

 ➔ Voraussetzungen für den Austritt von 
Gesellschaftern 

 ➔ Klärung der Frage, unter welchen Vo-
raussetzungen Geschäftsanteile eines 
Gesellschafters entgegen dessen Willen 
eingezogen werden können

 ➔ Vorgehen im Todesfall eines Gesellschaf-
ters 

 ➔ Abfindungsguthaben in allen möglichen 
Varianten des Ausscheidens eines Ge-
sellschafters 

 ➔ Genaue Festlegung, in welchen Be-
reichen Konkurrenzschutz gelten soll. 

Die ideale Ausgestaltung eines Gesell-
schaftsvertrags ist von Unternehmen zu Un-
ternehmen verschieden. Wir unterstützen 
Sie gern, wenn Sie dazu noch Fragen haben. 

 

Der Gesellschaftsvertrag 

Der Gesellschaftsvertrag 
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Der Gesellschaftsvertrag 

Risikojob GmbH-Geschäftsführer? 

Geschäftsführer einer GmbH haben meist 
interessante, fordernde und gut bezahlte 
Aufgaben. Ihre gesetzlich genau geregel-
ten Pflichten können sich bei Nichtbeach-
tung aber schnell zu einer Gefahr für den 
privaten Geldbeutel entwickeln. 

Geschäftsführer müssen laut Gesetz bei ih-
rer Berufsausübung die Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns walten lassen. Wer 
dagegen verstößt, haftet der Gesellschaft für 
eventuell entstehenden Schaden. Zur Erhal-
tung des Stammkapitals erforderliches Ver-
mögen darf beispielsweise nicht an Gesell-
schafter ausbezahlt werden. Außerdem wird 

von Geschäftsführern erwartet, dass sie sich 
laufend – und nicht nur zum Bilanzstichtag – 
einen Überblick über die Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft verschaffen. Wird 
dabei festgestellt, dass ein Verlust in Höhe 
der Hälfte des Stammkapitals entstanden 
ist, sind Geschäftsführer verpflichtet, eine 
 Gesellschafterversammlung einzuberufen. 

Zahlungen in der Krise
Bei Missachtung der gesetzlichen Pflich-
ten kann es sogar so weit kommen, dass ein 
 Geschäftsführer der Gesellschaft Zahlungen 
aus seiner Privatkasse ersetzen muss. Dieser 
Fall tritt beispielsweise ein, wenn er die Be-
gleichung von Rechnungen nach Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder 
nach Feststellung von deren Überschuldung 
zu verantworten hat. Dann wäre er darü-
ber hinaus dazu verpflichtet, Insolvenz an-
zumelden. Der Insolvenzantrag muss dabei 
ohne schuldhaftes Zögern, spätestens drei 
Wochen nach Eintritt der beschriebenen Vo-
raussetzungen gestellt werden. 

Risikojob GmbH-Geschäftsführer? 

Die GmbH-Rechtsreform
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Fortbestehensprognose
Es sind aber nicht allein Zahlungsunfähig-
keit und eventuelle Überschuldung genau 
im Auge zu behalten. Geschäftsführer müs-
sen dieses und nächstes Jahr auch laufend 
eine Fortbestehensprognose erstellen. Sie 
besteht aus einer Ertragsvorausschau und 
einer Liquiditätsplanung. Noch bis Ende 
2013 gilt die Regelung, dass kein Überschul-
dungsstatus erstellt werden muss, wenn die 
Prognose positiv ist. Fällt die Prognose ne-
gativ aus, muss die Überschuldung geprüft 
werden. 

Ab Januar 2014 muss der Geschäftsführer  
wieder laufend überprüfen, ob die Gesell-

schaft überschuldet ist. Liegt Überschul-
dung vor, ist Insolvenz anzumelden.

Fazit
Bevor Geschäftsführer in einer Krisensitua-
tion für das Unternehmen Entscheidungen 
treffen, sollten sie sich ihre gesetzlich ge-
nau geregelten Pflichten bewusst machen. 
Denn unter Umständen haften sie mit ihrem 
Privatvermögen. Wir stehen Ihnen gern zur 
Seite, wenn Sie sich bei der Abwägung des 
richtigen Handelns professionellen Rat ho-
len möchten.

Zeitraum November 2008 bis Dezember 2013 Zeitraum bis Oktober 2008 und ab Januar 2014

Fortführungsprognose 
negativ

Überschuldungsstatus 
erstellen

Überschuldung 
gegeben

Insolvenzantragnichts veranlasst

Überschuldung nicht 
gegeben

Fortführungsprognose 
positiv
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GmbH und Personengesellschaft im Steuerrecht 

Bei der Besteuerung von GmbHs und Per-
sonengesellschaften gibt es teils erheb-
liche Unterschiede. Der Hauptgrund dafür 
ist, dass Verträge zwischen Gesellschaft 
und Gesellschafter/Geschäftsführer grund-
sätzlich nur bei der GmbH steuerlich aner-
kannt werden.

Ist beispielsweise der Gesellschafter als Ar-
beitnehmer/Geschäftsführer tätig, können 
die Gehaltszahlungen bei der GmbH als Be-
triebsausgaben gebucht werden. Möglich ist 
auch die Vereinbarung einer Tantieme, die 
sich aus dem tatsächlich erreichten Ergeb-
nis berechnet. Diese Beträge schmälern den 
GmbH-Gewinn ebenso wie das Mietverhält-
nis über eine Immobilie oder sonstige Wirt-
schaftsgüter, die der Gesellschafter entgelt-
lich zur Verfügung stellt. 

Gewerbesteuer
GmbH und Personengesellschaft unterlie-
gen beide der Gewerbesteuer. Da jedoch bei 
der GmbH die genannten Vergütungen den 
Gewinn mindern, ist die Steuerbemessung 
hier wesentlich niedriger. Als Ausgleich wird 
die Einkommensteuer der Gesellschafter von 

Personengesellschaften aber um einen Ab-
zug verringert.

Gewinnbesteuerung
Für die Ergebnisse der GmbH wird Körper-
schaftsteuer in Höhe von 15  % zuzüglich 
Solidaritätszuschlag (Soli) fällig. Wird der 
verbleibende Gewinn an die Gesellschaf-
ter ganz oder teilweise ausgeschüttet, muss 
grundsätzlich von diesem Betrag zusätzlich 
eine Abgeltungssteuer von in der Regel 25 % 
plus Soli bezahlt werden. Die Einkommen-
steuer entfällt. 

Bei der Personengesellschaft sind gezahlte 
Gehälter, Tantiemen, Mieten und der rest-
liche Gewinn dagegen ausschließlich der 
Einkommensteuer zu unterwerfen. Sonder-
regelungen gibt es nur für nicht ausge-
schüttete Gewinne.

Fazit
Die Besteuerungsbasis ist bei GmbH und 
Personengesellschaft sehr unterschiedlich. 
Welche Rechtsform im Einzelfall günstiger 
ist, zeigt erst ein genauer Vergleich. 

GmbH und Personengesellschaft im Steuerrecht 

Die GmbH-Rechtsreform
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Höhere Schwellenwerte bei Offenlegungs- und Prüfungspflicht 

 Größenklassen von Kapitalgesellschaften
  Umsatzerlöse Bilanzsumme Arbeitnehmer
Kleine bis 9.680.000 € bis 4.840.000 € bis 50
Mittelgroße 9.680.000 – 38.500.000 € 4.840.000 – 19.250.000 € bis 250
Große über 38.500.000 € über 19.250.000 € über 500

GmbHs müssen ihre Firmendaten jährlich 
veröffentlichen. Der Umfang der offenzu-
legenden Daten hängt von der Größe der 
Firma ab. Durch das BilMoG sind die Schwel-
lenwerte für Umsatz und Bilanzsumme um 
20 % erhöht worden. Der Wert für die Anzahl 
an Arbeitnehmern bleibt hingegen gleich.

Kapitalgesellschaften müssen ihre Jahresab-
schlüsse spätestens zwölf Monate nach dem 
Abschlussstichtag durch Einreichung beim elek-  
tronischen Bundesanzeiger veröffentlichen. Der 
Umfang der offenzulegenden Daten hängt 
von der Größe der Gesellschaft ab (vgl. Ta-
belle). Dabei müssen mindestens zwei der 
genannten Größenmerkmale an zwei auf-
einander folgenden Stichtagen überschrit-
ten werden. Die nun erfolgte Erhöhung der 
Schwellenwerte hat Einfluss auf die Menge 
der Daten, die veröffentlicht werden muss. 

Was anzugeben ist
Große Gesellschaften müssen die Bilanz, die 

Höhere Schwellenwerte bei Offenlegungspflicht 

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), den so 
genannten Anhang  und den Lagebericht ver-
öffentlichen. Mittelgroße haben die Bilanz in 
verkürzter Form, den Anhang und den Lage-
bericht kundzutun und kleine Gesellschaften 
können Bilanz und Anhang in noch weiter ver-
kürzter Form angeben und sind von der Erstel-
lung und Offenlegung des Lageberichts be-
freit. Will man nicht zu viel von seiner Gesell-
schaft herzeigen, empfiehlt sich die exakte Ein-
haltung der Mindestanforderungen, also keine 
Offenlegung der GuV bei kleinen und mittel-
großen Gesellschaften und Einschränkung der 
Anhangerläuterungen auf den gesetzlich not-
wendigen und hinreichenden Umfang.

Fazit 
Die veröffentlichten  Daten sind für Jedermann 
frei zugänglich  (www.ebundesanzeiger.de). 
Wer vermeiden möchte, dass zu viele Basis-
daten seiner Gesellschaft publik werden, sollte 
sich auf jeden Fall professionellen Rat holen. 
Darüber hinaus sind mittelgroße und große 

Kapitalgesellschaften ver-
pflichtet, ihren Jahresab-
schluss und Lagebericht 
von einem Wirtschaftsprü-
fer prüfen zu lassen (mit-
telgroße auch von einem 
vereidigten Buchprüfer).
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Höhere Schwellenwerte bei Offenlegungspflicht 

Aus eins mach zwei: Betriebsaufspaltung

Aus eins mach zwei: Betriebsaufspaltung

Oft wird bei Gründung oder durch spätere 
Umorganisation die betriebliche Tätig-
keit in eine GmbH ausgelagert, wobei das 
betrieblich genutzte Grundstück im Ver-
mögen des Inhabers bleibt. Das kann bei 
Haftung und Steuern Vorteile bringen – es 
bestehen aber auch Gefahren. 

Sachliche und personelle Verflechtung
Eine solche Konstellation kann steuerlich eine 
Betriebsaufspaltung sein. Voraussetzung da-
für sind sachliche und personelle Verflechtung 
beider Unternehmen. Von  einer sachlichen 
Verflechtung spricht man bei der Überlas-
sung von Grundstücken an das Betriebsunter-
nehmen. Bei Fabrikgrundstücken und selbst-
genutzten Bürogebäuden ist das immer der 
Fall. Das gleiche gilt, wenn die Räume für das 
 Betriebs-Unternehmen benötigt werden, sie 
für die betrieblichen Zwecke geeignet und 
nicht von untergeordneter Bedeutung sind. 
Personelle Verflechtung ist gegeben, wenn 
eine oder mehrere Personen zusammen 
 sowohl das Besitzunternehmen als auch das 
Betriebsunternehmen insoweit beherrschen, 
dass sie in der Lage sind, in beiden Unterneh-
men einen einheitlichen Willen durchzusetzen.

Steuerliche Folgen
Die Vermietung des Grundstücks unterliegt 
nicht der Einkunftsart private Vermietung 
und Verpachtung, sondern der Einkunftsart 
Gewerbebetrieb. Die Anteile des Besitz-Un-
ternehmens an der GmbH sind Betriebsver-
mögen. Etwaige Ausschüttungen der GmbH 
sind betriebliche Einkünfte. 

Die GmbH-Rechtsreform
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Beendigung der Verflechtung 
Die Beendigung der personellen oder sach-
lichen Verflechtung führt zu einer Betriebs-
aufgabe des Besitzunternehmens. Das hat 
zur Folge, dass das Betriebsvermögen des 
Besitzunternehmens unter Aufdeckung der 
stillen Reserven in das Privatvermögen der 
Beteiligten übergeht. Stirbt also z. B. der al-
leinige Inhaber des Besitzunternehmens und 
geht das Vermögen an Besitz- und Betriebs-
unternehmen nicht an die gleichen Erben, 
so ist die personelle Verflechtung beendet. 
Die sachliche Verflechtung endet, wenn das 
Betriebsunternehmen veräußert wird, wenn 
sein Betrieb auf andere Weise beendet wird, 
aber auch, wenn über das Vermögen des Be-
triebsunternehmens das Insolvenzverfahren 
eröffnet wird. 

Auswege
Die Entstehung einer Betriebsaufspaltung 
ist dadurch zu verhindern, dass Besitzunter-
nehmen und Betriebsunternehmen ande-
re Eigentümer haben, wenn also z. B. das 
eine Unternehmen im Eigentum der Ehe-
frau liegt und das andere im Eigentum des 
Ehemannes. Keine Aufspaltung liegt außer-
dem vor, wenn am Besitzunternehmen nicht 
alle Beteiligten des Betriebsunternehmens 
beteiligt sind und die Beschlüsse innerhalb 
des Besitzunternehmens einstimmig gefasst 
werden müssen. 

Vorsicht
Die Vermeidung der Betriebsaufspaltung mit 
deren negativen Folgen durch Vermögens-
übertragung auf den Ehegatten oder Betei-
ligung weiterer Personen stellt sich dann als 
schlechteste Lösung heraus, wenn es später 
Streit gibt. Getreu dem Motto: „Tue nie etwas 
nur der Steuer wegen“ sollten Vermögens-
verschiebungen genau überlegt werden.

Oft ist die Betriebsaufspaltung aber auch 
nicht zu verhindern oder sinnvoll, weil eben 
ein betrieblich genutztes Grundsstück vor-
liegt oder die Ausgliederung der betrieb-
lichen Tätigkeit in eine GmbH haftungsrecht-
lich sinnvoll ist. In diesem Fall ist durch ge-
eignete Verträge zwingend eine ungeplante 
Beendigung mit meist katastrophalen steu-
erlichen Folgen zu verhindern. Wir helfen  
Ihnen dabei gerne weiter. 
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Die GmbH als Ausweg aus der Scheinselbständigkeit? 

Die GmbH als Ausweg aus der Scheinselbständigkeit? 

Zur Verminderung von Lohnnebenkosten 
in Form von Sozialabgaben, Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall, Urlaubsabgeltung 
wird oft versucht, abhängige Beschäfti-
gungsverhältnisse in eine Selbständigkeit 
umzuwandeln, die sich jedoch oft nur als 
Scheinselbständigkeit entpuppt. Als Aus-
weg wird diskutiert, den Auftragnehmer 
eine GmbH gründen zu lassen, was durch 
die Einführung der Unternehmergesell-
schaft wesentlich erleichtert wurde.

Ein Auftragnehmer gilt grundsätzlich als 
scheinselbständig, wenn mindestens drei 
der folgenden fünf Kriterien zutreffen:

 ➔ 5/6 des Gesamtumsatzes werden bei nur 
einem Auftraggeber erzielt.

 ➔ Es werden keine sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer beschäftigt 
(400-€-Kräfte gelten nicht).

 ➔ Es wird eine arbeitnehmertypische Be-
schäftigung ausgeübt (arbeitsorganisa-
torische Eingliederung in den Betrieb)

 ➔ Es gibt keinen unternehmerischen 
Marktauftritt (kein eigenes Büro, keine 
Werbung, keine eigenen Maschinen und 
kein eigenes Arbeitsmaterial).

 ➔ Vorherige Beschäftigung beim Auftrag-
geber als Arbeitnehmer 

Entscheidend für die Fragestellung abhän-
giges Arbeitsverhältnis oder Selbständigkeit 
ist der Grad der persönlichen Abhängigkeit. 
Dieser zeigt sich aus dem Umfang des Direk-
tionsrechts des Auftraggebers. Es bestimmt 
Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer, Ort und 
sonstige Modalitäten der zu erbringenden 
Tätigkeit. Dabei sind für die Abgrenzung die 
tatsächlichen Umstände maßgebend, nicht 
die Bezeichnung des Rechtsverhältnisses. 

Die GmbH-Rechtsreform
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Daher ist grundsätzlich eine sozialversiche-
rungsrechtliche Beurteilung durch den So-
zialversicherungsträger vorzunehmen, denn 
diese kann Rechtssicherheit bringen.

Eintragungen, Genehmigungen und 
Rechtsform
Auftragnehmer können durchaus selbstän-
dig sein, auch wenn sie nur für einen Auf-
traggeber arbeiten und keine Mitarbeiter 
beschäftigen. Das ist insbesondere dann 
der Fall, wenn sie für ihre Tätigkeit eine be-
sondere amtliche Genehmigung oder Zulas-
sung benötigen. Auch die Eintragung in die 
Handwerksrolle stützt den Status als Selb-

ständiger. Ist der Auftragnehmer aber eine 
Gesellschaft, z. B. eine GmbH, KG oder OHG, 
sollte eine Scheinselbständigkeit ausge-
schlossen sein. Bei Gründung einer Ein-Per-
sonen-GmbH gilt das nicht generell. Hier soll 
im Einzelfall geprüft werden, ob die Merk-
male einer abhängigen oder einer selbstän-
digen Tätigkeit vorliegen. 

Fazit
Entscheidend für die Einstufung eines Be-
schäftigungsverhältnisses ist das Gesamt-
bild der Verhältnisse. Die Rechtsform der 
GmbH schützt nur dann vor der Scheinselb-
ständigkeit, wenn es mindestens zwei Ge-
sellschafter gibt. Die Aufnahme einer wei-
teren Person in die Firma hilft bei der Prü-
fung der Scheinselbständigkeit, hat aber den 
Nachteil der zwingenden Beteiligung am 
Gewinn und einem evtl. späteren Verkaufs-
erlös des Unternehmens. Die GmbH mit nur 
einem Gesellschafter schützt generell nicht 
allein vor der Scheinselbständigkeit, ist aber 
zusammen mit den aufgezeigten übrigen 
Kriterien ein gewichtiges Indiz. 
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Pflichtversicherung: Ausweg GmbH 

Handwerker mit eigenem Betrieb müssen 
anders als Gewerbetreibende und Selb-
ständige verpflichtend Beiträge zur Ren-
tenversicherung entrichten. Die Rechts-
form GmbH bietet hier einen Ausweg. 

Unter die Versicherungspflicht fallen alle 
Selbständigen, die ein zulassungspflichtiges 
Handwerk nach Anlage A zur Handwerksord-
nung (HwO) ausüben und in deren Person 
die handwerksrechtlichen Vorraussetzungen 
gegeben sind. (Vgl. dazu www.zdh.de) Der 
betroffene Personenkreis hat allerdings die 
Möglichkeit, sich den monatlichen Regel-
beitrag von rund 500  € (2009) zu ersparen, 
wenn sie ihren Betrieb durch Neu- oder Um-
gründung in der Rechtsform der GmbH be-
treiben. Die Ersparnis beträgt dadurch jähr-
lich rund 6.000 €, die beispielsweise in eine 
private Altersvorsorge investiert werden 
kann. 

Fazit
Wegen der Aufhebung des Mindestkapitals 
bei Gründung einer GmbH durch die GmbH-
Reform haben es betroffene Unternehmer 
wesentlich leichter, die Pflichtversicherung 
zu umgehen. Dies kann jedoch – beispiels-
weise bei einer etwaigen Erwerbsunfähig-
keit – auch Nachteile haben. Wir beraten 
Sie gerne bezüglich der verschiedenen Op-
tionen. 

Die GmbH-Rechtsreform
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Mit der GmbH-Rechtsreform soll etwas für Menschen getan werden, die mit eige-
nen Unternehmen und neuen Ideen etwas bewegen möchten. Neugründungen 
werden dank Mustersatzung und neu geschaffener Unternehmergesellschaft 
so einfach und kostengünstig wie nie, der Gesetzgeber lockert die Haftungsbe-
schränkungen und bei der Offenlegungspflicht werden höhere Schwellenwerte 
eingeführt. In der vorliegenden Broschüre haben wir alles, was Sie dazu wissen 
müssen, kompakt zusammengefasst. 

Außerdem geben wir Tipps zum Gesellschaftsvertrag, machen auf Gefahren für 
GmbH-Geschäftsführer aufmerksam und stellen einen Ausweg aus der Hand-
werkerpflichtversicherung vor. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie zu einem der 
Themen individuelle Fragen haben. Abgestimmt auf Ihre persönliche Situation 
können wir gemeinsam Strategien entwickeln, wie Sie die Neuerungen am besten 
für sich nutzen können.

Info kompakt
Die GmbH-Rechtsreform


